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Pressemitteilung


Redaktion: Jens Stiller

Thema: Bildung                                                               16. September 2010 
Einfach anzuwenden:
Die neuen Aufnahmekriterien bei Übernachfrage

Schulen legen Auswahlkriterien fest / Wohnortprinzip ist Vergangenheit

Schulen wird es in Berlin so leicht wie möglich gemacht, die nötigen Auswahlkriterien für den Fall festzulegen, dass es an der Schule mehr Anmeldungen als Plätze gibt (Übernachfrage). Ein entsprechender Entwurf einer „Handreichung für die Festlegung der Kriterien bei Übernachfrage“ ist gestern den Schulleiterinnen und Schulleiter der Integrierten Sekundarschulen vorgestellt und mit ihnen erörtert worden. Die Kollegen der Gymnasien werden kommende Woche informiert.

Einfachste Variante ist die Festlegung der Durchschnittsnote der Förderprognose als Auswahlkriterium. Diese Variante ist besonders leicht umzusetzen. Wie ein solches Verfahren beispielhaft ausgeführt werden könnte, sehen Sie in dem Beispiel in der Anlage.

Hintergrund für die neue Regelung ist u.a. das Streichen des bisherigen Wohnortprinzips zugunsten eines klareren und stärker schülerorientierteren Verfahrens bei der Auswahl von Schülerinnen und Schüler im Fall einer Übernachfrage:

Ab dem Schuljahr 2011/12 werden von den Schulen zehn Prozent der aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler über die Härtefall-Regelung ausgewählt, worunter auch Geschwisterkinder von bereits auf der Schule aufgenommenen Schülerinnen und Schülern fallen.

60 Prozent der neu in die Jahrgangsstufe 7 aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler wählt die Schule selbst aus. Die möglichen vier Kriterien dafür sind: die Durchschnittsnote der Förderprognose; die Notensumme von bis zu vier Fächern der beiden letzten Halbjahreszeugnisse der Grundschule, die die fachspezifischen Ausprägungen des Schulprogramms (Profil) der Schule oder der jeweiligen Klasse kennzeichnen, wobei einzelne Fächer doppelt gewichtet werden können; die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, die auch außerhalb der Schule erworben sein können und den Ausprägungen des Schulprogramms der Schule oder der jeweiligen Klasse entsprechen; das Ergebnis eines profilbezogenen einheitlichen Tests in schriftlicher oder mündlicher Form oder in Form einer praktischen Übung. Schülerinnen und Schüler, die weder als besonderer Härtefall anerkannt werden noch über die Kriterienauswahl einen Platz an ihrer Wunschschule erhalten, haben immer noch die Möglichkeit, über Losentscheid einen Schulplatz zu erhalten, der für die verbleibenden 30 % der Schulplätze anzuwenden ist.

Die Schulkonferenzen werden auf Vorschlag der Schulleitungen bis zum 12.11.2010 beschließen, welche Auswahlkriterien an ihrer Schule gelten sollen. Die Schulaufsicht genehmigt anschließend in Abstimmung mit den Schulämtern bis spätestens 17.12.2010 die geplanten Kriterien. Eltern melden ihre Kinder vom 7. bis 18.02.2011 bei der von ihnen zuerst gewünschten Schule an.
Bildungssenator Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner: „Ich gehe davon aus, dass sich viele Schulen für die leicht praktikablen Kriterien und Lösungen entscheiden, die für Eltern gut nachvollziehbar sind. Diese Kriterien sind einfach anzuwenden, das Verfahren muss nicht unnötig kompliziert gemacht werden. Selbstverständlich ist es auch möglich, verschiedene Auswahlkriterien festzulegen. Auch dafür wurden beispielhaft unterschiedliche Modelle der Kriterienverknüpfungen als Hilfestellung erarbeitet. Der Wohnort spielt von nun an keine Rolle mehr bei der Aufnahme in die gewünschte weiterführende Schule. Damit ist jede Schule im Stadtgebiet von Kindern und Eltern im Anmeldeverfahren nicht nur wählbar, sondern Eltern haben die gleiche Chance, an ihrer Wunschschule auch aufgenommen zu werden. Die individuelle Profilbildung erfolgt in der Eigenverantwortung der Schulen, die mit dem neuen Verfahren in ihrer Eigenständigkeit weiter gestärkt werden.“
Beispiel: Durchschnittsnote der Förderprognose als Auswahlkriterium 
Das Verfahren würde dann wie folgt ablaufen:

	1. Festlegung der Gesamtplatzzahl:
Für eine vierzügige Schule werden 100 Plätze festgelegt. 

2. Vorab-Aufnahme von Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf:
Es melden sich 10 Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an, die aufgenommen werden. 

3. Festlegung der prozentualen Platzanteile:
Die sich danach ergebenden 90 Plätze bilden 100 % für die folgende Aufteilung:
   - 10 % für besondere Härtefälle            (  9 Plätze
   - 60 % für die Auswahl nach Kriterien     (  54 Plätze
   - 30 % für den Losentscheid                (  27 Plätze

4. Anmeldezahlen:
Es haben sich insgesamt 145 Kinder angemeldet. 
Nach Abzug der 10 bereits aufgenommenen Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden alle weiteren Bewerbungen (135) in die folgenden Verfahren einbezogen.

5. Entscheidung über die besonderen Härtefälle (9 Plätze):
Unter den 135 Bewerbungen sind 6 Geschwisterkinder, 2 weitere Bewerber/innen machen einen Härtefall geltend.  
Alle 8 Bewerber/innen werden als besondere Härtefälle anerkannt und aufgenommen. 
Von den 9 für Härtefälle zur Verfügung stehenden Plätzen bleibt 1 Platz ungenutzt, der den Plätzen für die Auswahl nach Kriterien zugeschlagen wird.

6. Auswahlverfahren nach Kriterien (54 Plätze + 1 nicht genutzter Härtefallplatz):
Die nach Berücksichtigung der Härtefälle verbleibenden 127 Bewerbungen werden in das Auswahlverfahren einbezogen und entsprechend dem Kriterium 1 (Durchschnittsnote der Förderprognose) in eine Rangliste gebracht.
Danach können z.B. 50 Plätze der 55 Plätze mit Bewerber/innen mit der Durchschnittsnote 1,0 bis 2,8 besetzt werden.
Die restlichen 5 Plätze werden in diesem Fall durch Losentscheid unter den 8 vorliegenden Bewerbungen mit der Durchschnittsnote 2,9 besetzt.
72 Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 

7. Losentscheid (27 Plätze):
Von den 72 verbleibenden Bewerbungen werden 27 Plätze durch Losentscheid ermittelt und besetzt. 
45 Bewerber/innen können nicht in die Schule aufgenommen werden.



Die Schulen können für die Auswahl ihrer Schülerinnen und Schüler auch mehrere der vier Kriterien (s.o.) auswählen. Diese können dann entweder in eine Reihenfolge gebracht oder prozentual gewichtet werden. Es ist den Schulen auch möglich, für Züge mit einem bestimmten Profil (z.B. musisch, sportlich, mathematisch-naturwissenschaftlich, sprachlich) andere Auswahlkriterien festzulegen als für die übrigen Züge der Schule. Wenn Schulen von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen wollen, erhalten sie dafür in der Handreichung wichtige Hinweise und Beispiele. 
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